
 

 

 

 

 

 

BOS 11 + BOS 12 + BOS 13 
 

Förderung an der BOS: Berufsoberschule 
 

Finanzielle Förderung: 

• Vorklasse BOS 11:   - BAföG 
- abhängig vom Einkommen 

   und Vermögen der Schüler und Eltern 

- Schüler wohnt bei Eltern:  498,00 € 

- Schüler wohnt nicht bei Eltern: 775,00 € 

 

• BOS 12 und 13 - BAföG 
                                                                abhängig vom eigenen Einkommen 

    und Vermögen (nicht von den Eltern)  

 - Schüler wohnt bei Eltern: 501,00 € 

 - Schüler wohnt nicht bei Eltern: 822,00 € 

 

Das Vermögen der Schüler bleibt bis zu einem Betrag von 15.000,00 € anrechnungsfrei. 

 

 
Antragstellung für BAföG: 

 

Wo? zuständiges Landratsamt 

Wann? bis spätestens 30. September 
 
 
 

Stand: ab 01.01.2026 


